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I. Steuergegenstand 

Der Zündwarensteuer unterliegen Zündwaren, die im Erhebungs¬ 
gebiet hergestellt oder in das Erhebungsgebiet eingeführt 
worden sind. Zündwaren im Sinne des Zündwarensteuergesetzes 
sind 

1• Zündhölzer und alle sonstigen demselben Verwendungszweck 
wie Zündhölzer dienenden Erzeugnisse, die mit einer durch 
Reibung entflammbaren Zündmasse versehen sind oder aus 
einer solchen Zündmasse bestehen, 

2. Zündkerzen aus Stearin, Wachs oder ähnlichen Stoffen. 

II. Bemerkungen zum Steuerrecht und zur Statistik 

Rechtsgrundlage für die Versteuerung,von Zündwaren ist das 
Zündwarensteuergesetz (ZüridwStG) in der Fassung vom 9*6.1961 
(BGBl I S. 729) mit den später eingetretenen Änderungen. 

Rechtsgrundlage der Zündwarensteuerstatistik ist Abschnitt 
VIII der Dienstanweisung zum Zündwarensteuergesetz in der 
Fassung vom 9* Juni 1961 und seinen Durchführungsbestimmungen 
(ZündwStDA), BdF-Erlaß vom 18. August 1961 (BZB1 S. 838). Am 
5.12.1966 erging ein BdF-Erlaß betr. Änderung von Vordruck¬ 
mustern auf dem Gebiete der Verbrauchsteuern (BZB1 1966 S. 952), 
durch den die Bestandsmeldungen fortgefallen simd. Es ist 
daher nicht mehr möglich, die Herstellung von Zündwaren im 
Erhebungsgebiet zu errechnen. 

III. Absatz und Verbrauch von Zündwaren 

A. Herstellungsbetriebe 

An der Herstellung von Zündwaren sind 1966 wie im Vorjahr 
20 Betriebe beteiligt gewesen, davon haben 16 Betriebe 
Zündhölzer hergestellt. Die Verteilung der 20 Herstellungs¬ 
betriebe auf die Bundesländer gibt die folgende Textüber¬ 
sicht wieder. 

1. Herstellungsbetrieb« von Zündaaren 

Land 1964 1965 1966 

Niodcriichtsn ..«.».«.«««. 

NordrheitaWestfalen ...... 

Baden-Württeaberg ......•• 

Bayern ... 

Übrig« Linder .. 

Bundesgebiet .. 

4 

4 

3 

5 

6 

22 

4 

4 

3 

4 

5 

20 

, 

4 

4 

3 

4 

5 

20 

B. Absatz und Verbrauch 

Die 20 Herstellungsbetriebe haben 1966 
Zündwaren abgesetzt, das sind 2,0 Hrd. 
als 1965. 99»6 io der abgesetzten Menge 

98 172,8 Mill. St 
St oder 2,0 ^ weniger 
waren Zündhölzer. 
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Der Rest entfiel auf Zündwaren aus Papier und Pappe sowie 
auf Zündwaren aus sonstigen Stoffen. Die von den Herstellern 
abgesetsten Zündwaren wurden nahezu ausschließlich (99,9 <f0) 
in Erhebungsgebiet abgesetzt und versteuert. Nur ein kleiner 
Rest von 74»4 Hill. St wurde steuerfrei ausgeführt oder an 
ausländische Streitkräfte geliefert. Die Ausfuhr war um 
29,2 96, die Lieferungen an ausländische Streitkräfte waren 
um 11,5 i» höher als 1965* 

2« Varetauarta Inlandaarzaugang von Zündaaran nach Lftadars 

MillaStQsk 

Laad 1964 1965 1966 

Nordrhaia-Mastfalaa ......... 

BadaiWdttrttasbarg ........... 

Bayarn ..... 

Übriga Lindar ... 

Bundasgabiat .. 

8 558,9 

22 132,3 

24 098,6 

13 898,4 

27 026,0 

95 714,2 

8 860,9 

28 639,9 

21 928,8 

10 177,9 

30 499,1 

100 106,5 

8 821,8 

26 242,2 

22 910,5 

12 687,1 

27 436,9 

98 098,4 

Außerdem wurden nooh 5»8 Mill. Stück Zündwaren in das Erhebungs¬ 
gebiet eingeführt und versteuert. Damit erhöhte sioh der Iri- 
landsabsatz an Zündwaren auf 98 104,3 Hill. St, der Gesamtab- 
sat* auf 98 178,6 Mill. St. 

Der Zündwarenverbrauch je Einwohner verringerte sich 1966 
gegenüber dem Vorjahr um 52 St auf 1 644 St. 

3. Absatz von ZOndsaran 

MillaStliok 

Sagaaatand 

dar Nsohsaiaum 

Varstauarta Nangan iasgasaat ........... 

daruntar aingaführt ... 

Unvarstauart für Ausfuhr 

und Schiffabadarf .. 

Stauarfrai an aualAndiaoha Strait» 

kpifta abgagaban •eee**oeeeeee#e«eeeee 

Gaaaatabaatz 

1964 

95 715,0 

0,7 

44,7 

6,5 

95 766,2 

1965 

100 116,4 

9,9 

51,9 

6,5 

100 174,9 

1966 

96 104,3 

5,8 

67,1 

7,3 

98 178,6 

1) Schiffabadarf für in» und auslindiacha Schiffa ia Auslandsvarkahr (Flugzauga inbagriffan). 

IV. Versteuerung von Zündwaren 

Bei einer versteuerten Henge von 98,1 Hrd. St betrug das Steuer¬ 
soll aus der Zündwarensteuer 9»8 Mill. DH, das sind rund 
200 000 DH weniger als 1965« 

- 4 - 


